
Änderungsanträge an den Bundesparteitag 
 

Kurze Anleitung und Tipps - zu beachtende Formalitäten 

Änderungsanträge zu den vorliegenden Anträgen können bis zum 28.02.2015 bei der Bundesgeschäftsstelle 

gestellt werden. Es gilt das Datum des Poststempels oder des Faxeingangs. In diesem Heft finden Sie eine 

Antragsvorlage. Bitte benutzen Sie diese Vorlage oder beachten folgende Hinweise für die Erstellung eines 

Änderungsantrages: 

1. Rechts und links des auf ein DIN A4-Blatt gedruckten Textes ist ein Seitenrand von 2 cm freizulassen. Oben 

und unten muss der Seitenrand 2 cm betragen. 

2. Innerhalb des so vorgegebenen Textrahmens ist links oben der Antragsteller mit Anschrift zu vermerken. 

3. Deutlich als solcher gekennzeichnet: der eigentliche Antragstext. 

4. Vom Antrag deutlich abgegrenzt und ebenfalls gekennzeichnet folgt die Begründung des Antrages. 

5. Folgende Angaben müssen unbedingt enthalten sein: 

1. Antragstellendes Gremium (z.B. Kreishauptversammlung, Landesvorstand etc.) 

2. Datum des Beschlusses 

3. Abstimmungsergebnis unter detaillierter Aufführung von Ja/Nein/Enthaltungen (mindestens 3 

Ja-Stimmen!) 

6. Der Antrag muss vom Vorsitzenden des entsprechenden Gremiums unterzeichnet werden. Die Funktion 

als Vorsitz muss angegeben werden. Sonstige handschriftliche Vermerke sind nicht erwünscht. 

7. Innerhalb der vorgegebenen Seitenränder sind im Falle eines mehrseitigen Antrages die Seiten in der 

Mitte unten durchzunummerieren. 

 

Jeder neue Antrag erfordert ein neues Blatt. Bitte drucken Sie nicht mehrere Anträge auf ein Blatt! 

Alles Weitere entnehmen Sie bitte der Bundessatzung sowie der beiliegenden Geschäftsordnung für den 

Bundesparteitag. Sollten Sie darüber hinaus Fragen haben oder weitere Exemplare von Satzung und 

Geschäftsordnung benötigen, so wenden Sie sich bitte an Ihre Landesgeschäftsstelle. 

 

Bitte beachten Sie auch, dass Kreisvorstände  kein antragsberechtigtes Gremium darstellen. Wer ein 

antragsberechtigtes Gremium darstellt, entnehmen Sie bitte der aktuellen Satzung. 

 

 

Bitte senden Sie uns Ihren Änderungsantrag zusätzlich als Word-Datei (nicht als PDF), damit wir Ihnen auch 
die Änderungsanträge in der neuen vorliegenden Gestaltung zur Verfügung stellen können. Vielen DANK! 
Bitte verwenden Sie die beigefügte Vorlage, die Sie auch elektronisch auf der Webseite herunterladen 
können. 



 

Pro Antrag/Änderungsantrag ein Formblatt ausfüllen 
und schicken an: ÖDP Bundesgeschäftsstelle, Pommergasse 1, 97070 Würzburg 
Einreichungsfristen:  
Anträge: 17.01.2015 ; Änderungsanträge: 28.02.2015  

Änderungsantragsnummer 49- 
 
Änderungsantrag zu:   

 
Antragssteller (Gliederung):    

Unterzeichnet:   

Abstimmungsergebnis: _ Ja / _ Nein / _ Enthaltung 

Datum und Ort:   

 

Kommentar der  

Antragskommission:   

 
Antragstext: 

Der Bundesparteitag möge beschließen: 

 

 

 

 

 

Begründung: 
 

 

__________________________________________________________________________________ 
Bitte Zutreffendes bitte ankreuzen: 

 

(   ) mit ................. Stimmen (J:N:E) beschlossen am …………… vom Gremium................................                
       

      Unterschrift der/des Vorsitzenden  .....................................................................................  

 

(   ) Unterzeichnet durch mindestens zehn stimmberechtigte BPT-Mitglieder:  

 

       Unterschriften s. Rückseite 

 

 

 
Antragsberechtigt sind:  
a) mindestens zehn stimmberechtigte Mitglieder des Bundesparteitags gemeinsam,  
b) der Bundesvorstand,  

c) der Bundeshauptausschuss,  
d) der Ökologische Rat,  
e) jeder Landesparteitag,  

f) jeder Landesvorstand,  
g) jeder Bezirksvorstand, soweit er aus mindestens 5 Mitgliedern besteht,  

h) die Mitgliederversammlung jedes Kreisverbands (Hauptversammlung) sowie jedes Bezirks- und Regionalverbands (Parteitag),  
i) die Bundesprogrammkommission im Rahmen ihrer Zuständigkeiten nach § 16,  
j) die Bundessatzungskommission im Rahmen ihrer Zuständigkeiten nach § 16,  

k) die vom Bundesparteitag anerkannten Bundesarbeitskreise nach Maßgabe der Geschäftsordnung für den Bundesparteitag und den 
Bundeshauptausschuss,  
l) die vom Bundesparteitag anerkannten Bundesvereinigungen durch ihre satzungsgemäße Mitglieder- oder Vertreterversammlung oder 

ihren Vorstand. 
 

 



 

 

Unterschriften BPT-Mitglieder: 
Name Vorname LV/BuVo Unterschrift 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


